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10/03 Nationalrat, Bundesrat 

Text 

§ 23a. (1) Die im § 21 angeführten Gegenstände der Verhandlung, an den Nationalrat gelangte 
Schriftstücke, Tagesordnungen sowie sonstige parlamentarische Dokumente können auch auf 
elektronischem Weg vervielfältigt und an die Abgeordneten verteilt werden. Dabei kann auch eine 
elektronische Signatur verwendet werden. 

(2) Soweit in der Geschäftsordnung eine Herausgabe in gedruckter Form vorgesehen ist, ist auch 
eine elektronische Form zulässig. 

(3) Die im Abs. 1 erwähnten Dokumente gelten im Sinne der Geschäftsordnung als elektronisch 
vervielfältigt und verteilt, wenn sie den Abgeordneten elektronisch übermittelt wurden. 
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